
STADT BAD LOBENSTEIN

Amts- und Mitteilungsblatt
25. Jahrgang Freitag, den 16. Mai 2014 Nr. 10/2014

Dank Sponsoren können zwei unserer städtischen 
Brunnen auch in diesem Jahr wieder sprudeln 

 

 

Brunnen auf dem Marktplatz                                                              Brunnen auf dem Heinrich-Albert-Platz im Hain 

 

 

Wir bedanken uns auf diesem Wege herzlichst bei den Spendern, die dem Aufruf im Amtsblatt Nr. 6/2014 
zur Betreibung unserer städtischen Brunnen gefolgt sind, denn dieser freiwillige Bereich kann derzeit noch 
nicht aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. 

Seit dem 30. April können nun zwei unserer städtischen Brunnen wieder sprudeln. 
Für den Brunnen auf dem Marktplatz spendeten Herr Horst Bauer, Herr Thomas Weigelt und zwei weitere 
Bürger, die nicht namentlich genannt werden möchten. 
Die Energie- und Wasserkosten für den Brunnen auf dem Heinrich-Albert-Platz im Hain werden - wie im 
Vorjahr auch - von der Hainer Kirmesgesellschaft e. V. übernommen. 

Für den Brunnen mit der Badenixe im Stadtpark konnten leider noch keine Sponsoren gefunden werden. 
Spenden können hier unter der IBAN DE64 1203 0000 0001 0189 36 mit Verwendungszweck „Springbrun-
nen im Park“ – cod. Zahlungsgrund: 58050.15100 - eingezahlt werden. 

Für die Unterstützung und Bereitstellung der Gelder bedankt sich die Stadtverwaltung bei allen Sponsoren 
recht herzlich! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Foto 2) 

 
 
 
 
 
 

(Foto 1) 
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Wichtige Rufnummern Bad Lobensteins 
Vorwahl von Bad Lobenstein – 036651   

Notruf Polizei ........................................................................110 
Polizeistation Bad Lobenstein ..............................................860 
Notruf Rettungsdienst...........................................................112 
Feuer- und Rettungsleitstelle Saalfeld ....................03671-9900 
ärztlicher Notfalldienst ............................................03671-9900 
Krankentransport .............................................................87000 
Saale-Orla-Klinikum, BT Schleiz .............................03663-4670 
Landratsamt Saale-Orla-Kreis Schleiz ....................03663-4880 
Bürgerbüro Bad Lobenstein/Kfz-Zulassung.............03663-4880 

Finanzamt Pößneck............................................... 03647-446-0 
ZV Abfallwirtschaft Pößneck, Abfallberatung ......03647-441717 
Gebühren (Bad Lobenstein) ................................03647-441742 
Becker Umweltdienste GmbH Thüringen ............ 03663-4135-0 
(Abfuhr Hausmüll/Gelbe Säcke/Altpapiertonne) 
Stadt-Apotheke...................................................................2178 
Apotheke Am Tor..............................................................88938 
Danpower GmbH (ehem. LED).......................................398880 
KomBus GmbH, Poststraße ................................0180-3337287 
Arbeitsamt/ Bad Lobenstein ................................036651-70128 
Amtsgericht........................................................................610-0 
Grundbuchamt.................................................................610-14 
Katasteramt / Dienststelle Pößneck ..................03647-4499100 
Volkshochschule Außenst. Schleiz. ...................03663-422458 
Stadtbibliothek/Kulturhaus..................................................2076 
Regionalmuseum................................................................2492 
Musikschule........................................................................2881 
Waldbad ...........................................................................38377 
Kindergarten „Kinderland“, Karl-Marx-Straße 36................2118 
Kindergarten „Sonnenschein“, Bayerische Str. 13 d ..........3554 
Kindergarten „Rappelkiste“, Unterlemnitz.........................31092 
„Ardesia-Therme“ .............................Fax: 3939150, Tel.: 39390 

Kirchenkreissozialarbeit / Beratungsst. Bad Lobenst. ....656940 
Suchtberatung im Diakonieverein, Bayerische Str. 13 .....31364 
Sozialstation, Bayerische Str. 13........................................6110 
Ambulanter Hospizdienst, Bayerische Str. 13 ..................61155 
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH .........398928 
Volkssolidarität, Straße der Jugend 15      ……………..... 63933 
Blinden- u. Sehbehind.-Verband/Ber. Bad Lobenstein      33552 
MEDIAN-Klinik Bad Lobenstein............................................740 
Jugendhaus......................................................................88921 
Familienberatungsstelle Bad Lobenstein .........................50207 
Altersheim Emmaus Ebersdorf...........................................  690 
DRK Pflegeheim Bad Lobenstein .........................................390 
AOK PLUS, Hirschberger Straße .........................08002471001 
DAK, Neumarkt 12, in Schleiz .............................03663-425350 
BARMER, Markt 1, in Schleiz....................0800-332060276050 

Evang.-luth. St. Michaelis Gemeinde: 
Pfarrer Ibrügger ..................................................................2243 
Evang.-meth. Gemeinde: 
Pastor Christian Posdzich ...................................036640-22310 
Röm.-kath. Christus-König Gemeinde: 
Pfarrer Spalteholz ............................Tel.: 134137, Fax: 134250 
Neuapostolische Kirche: .................................................2037 

Bei Havarien: 
Gift-Notruf ..............................................................0361-730730 
ZV Wasser/Abwasser Lobensteiner Oberland ..................6370 
          ab 16:00 Uhr Rettungsleitstelle .....................03671-9900 
Energieversorgung E.ON ........................................03663-4690 
          ab 16:00 Uhr..................................................03663-4690 
Gasversorgung E.ON ............................................03663-48120 

          ab 16:00 Uhr................................................0130-861177 
Wohnungsbaugesellschaft Lobenstein mbH .....................606-0 
Allg. Wohnungsgenossenschaft e. G. Lobenstein............55024 

Wir sind für Sie da – 
Stadtverwaltung Bad Lobenstein 

Das Rathaus Bad Lobenstein ist für Sie geöffnet: 
Di.  09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Do. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Fr.  09:00 bis 12:00 Uhr  

Büro Bürgermeister                                       Telefonnummer: 

Steffi Wirkus Zi. 18 77212 u. 77113 

Kämmerei 

Kämmereiamtsleiter – Geschäftsleitender Beamter – 
Sandro Weigel Zi. 07 77131 

Kasse  
Katja Jakob                             Zi. 08                    77133  

Steuerstelle 
Rainer Kögler Zi. 04 77127 

Bauamt 

Bauamtsleiter 
Thomas Fritsche  Zi. 33 77140 u. 77143 
Sachgebietsleiter Hochbau 
Kati Halfter Zi. 32 77183 

Bauhof, Poststraße 
Axel Mechold   33 707 

Hauptamt Zi. 12 77122 
Hauptamtsleiter  
Rainer Scheunemann Zi. 11 77123 

Redaktion Amts- und Mitteilungsblatt 
Birgit Röppischer                    Zi.  15  77156   
Sachgebietsleiter Öffentl. Sicherheit und Ordnung  
Lothar Zahn Zi.  16 77153 

Pass- und Meldewesen 
Sabine Löwe Zi. 10 77118 

Friedhofsverwaltung 
Bärbel Petrich Zi. 10 77124 

Standesamt / Urkundenstelle im „Neuen Schloss“ 
Heidrun Linke  77119 

Marktmeister / Fundbüro 
Ramon Färber Zi. 13 77145 

Sachgebiet Kultur/Soziales/Tourismus 
im „Neuen Schloss“  77165 u. 77154 

Stadtinformation, Graben 18 
Gisa Kurtz/Sibylle Geyer  77126 u. 2543 

Fax:  77100  

Internet-Adresse: www.bad-lobenstein.de 

e-Mail: info@bad-lobenstein.de 
e-Mail: buergermeister@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ltr.hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: meldestelle@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ordnungsdienst@bad-lobenstein.de 
e-Mail: gs.stadtrat@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kultur@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kita@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtinfo@bad-lobenstein.de 
e-Mail: marktwesen@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kaemmerei@bad-lobenstein.de 
e-Mail: bauamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtbauhof@bad-lobenstein.de 
e-Mail: standesamt@bad-lobenstein.de 

Bürgermeister Thomas Weigelt ist über die Zentrale (Tel. 770) 
oder über das Sekretariat (Tel. 77212 und 77113) und der 
stellvertretende Bürgermeister Wilfried Seiferth über Tel. 2170 
erreichbar. 
Besuchertermine bei Bürgermeister Thomas Weigelt empfehlen 
wir, vorher zu vereinbaren. 
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Der Bürgermeister informiert: 

Maibaumaufstellung in Bad Lobenstein und den Ortsteilen 
Bereits am 26.4. wurde in Bad Lobenstein der Maibaum aufge-
stellt. Wie im Vorjahr auch, wurde der Baum vom Feuerwehrge-
rätehaus bis zum Marktplatz mit zwei Pferden der Familie Mun-
zert gezogen und im Anschluss durch die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Bad Lobenstein aufgestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
(Foto 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bewirtung erfolgte in bewährter Weise schon ab 15:00 Uhr 
durch den Ruderverein und den Feuerwehrverein und wurde 
von den zahlreich erschienenen Gästen gut angenommen. Für 
den musikalischen Teil sorgte das Jugendblasorchester Lo-
benstein e. V. mit bekannten und beliebten Stücken. 
Alle fünf Ortsteile besuchte Bürgermeister Thomas Weigelt   
am 30.4. zur Maibaumaufstellung, wo sich jeweils ebenfalls 
eine Vielzahl von Bürgern versammelt hatte und es zu einigen 
Bürgergesprächen kam. In Saaldorf leistete der Bürgermeister 
bei der Aufstellung selbst tatkräftig Unterstützung. In Helms-
grün wurde der Bürgermeister durch die Bürger auf das Prob-
lem mit der defekten Turmuhr hingewiesen, worauf er Unter-
stützung zusicherte. In Oberlemnitz wurde er um die Wieder-
herrichtung des alten Brunnens gebeten und auch in Unterlem-
nitz fanden Gespräche mit Bürgern und den Mitgliedern des 
Heimatvereines statt. 

Bad Lobensteiner Feuerwehr bei Filmaufnahmen am „Sil-
berknie“ im Wald bei Saaldorf  
Im Juli 2012 ereignete sich im Wald am „Silberknie“ ein schwe-
rer Unfall. Ein Forstarbeiter verletzte sich damals schwer und 
musste durch die Kameraden der FFW aus einem unzugängli-
chen Gelände am Steilhang geborgen werden. 
Nun wurde am 2.5. die spektakuläre Rettung der verletzten 
Person nochmals mit allen damals Beteiligten nachgestellt und 
im Auftrag des MDR-Fernsehens für die Serie „Lebensretter“ 
verfilmt. 

Bildungsexkursion der „Euregio Egrensis“, AG Sach-
sen/Thüringen e. V. 
Anlässlich der Europawoche 2014 folgte Bürgermeister Tho-
mas Weigelt einer Einladung der „Euregio Egrensis“ und nahm 
am 7.5. an einer Projektexkursion zu ausgewählten grenzüber-
schreitenden Euregio-Standorten der Förderperiode 2007 bis 
2013 teil. Ziele waren das Gymnasium Oelsnitz als deutsch-
tschechisches Sprachkompetenzzentrum, der historische Ro-
sengarten in Bad Elster, die Besichtigung der neuen touristi-
schen Ausschilderungen in Bad Brambach und Plesna, die 
Besichtigung des Waldparks Asch, der Besuch der kleinen 
Gartenschau in Eger und die Besichtigung des Neubaus der 
deutsch-tschechischen Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in 
Klingenthal. 

Volleyballplatz im Waldbad wird neu gestaltet 
In Hinblick auf das diesjährige 100-jährige Jubiläum im Wald-
bad wird zurzeit der Volleyballplatz neu gestaltet. Im Vorfeld 
wurden durch den Bauhof die Erdarbeiten für den neuen Un-
terbau durchgeführt. Nun können weitere Arbeiten folgen. 

 
 
 
 
 
 
 
(Foto 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kurkonzert in „Ardesia-Therme“ 
Am 1. Mai fanden sich über 100 Gäste in der Therme ein, um 
das 1. Kurkonzert der Saison mit dem Jugendblasorchester 
Lobenstein e. V. zu erleben. Aufgrund der Witterung wurde das 
Konzert kurzfristig in den Innenbereich verlagert, wo auch 
gleich die neuen Stühle mit Sitzkissen, welche Dank der Unter-
stützung der Kreissparkasse Saale-Orla angeschafft werden 
konnten, „getestet“ wurden. Wegen dem Ansturm wurden auf 
der Empore weitere Sitzgelegenheiten für die Gäste zur Verfü-
gung gestellt. 
Dank der Unterstützung der Kreissparkasse SOK ist es eben-
falls in diesem Jahr möglich, insgesamt 11 Kurkonzerte an der 
„Ardesia-Therme“ durchzuführen. Das nächste Konzert findet 
hier am 8.6. mit den „Oberlemnitzer Musikanten“ statt. 

Glückwünsche 
Im Namen der Stadt konnte Bürgermeister Thomas Weigelt in 
Bad Lobenstein Frau Johanna Baumann zum 85. Geburtstag 
herzliche Glückwünsche überbringen.  

Was sonst noch passiert/e: 

• Am 16.4. fand mit Herrn Wagner von der STW ein Gespräch 
in Vorbereitung der Erstellung von Kostenvoranschlägen für 
Straßenreparaturarbeiten in zwei Ortsteilen statt und am 
30.4. wurden hierzu Vor-Ort-Begehungen in Oberlemnitz und 
Lichtenbrunn durchgeführt. 

• Die Saisoneröffnung der Kanuten erfolgte am 18.4. in Saal-
dorf. Der Bürgermeister besuchte diese Veranstaltung. 

• Am 22.4. fand durch den städtischen Bau- und Stadtentwick-
lungsausschuss die Begehung eines Bauprojektes im Kraker 
statt. Wichtige Punkte waren hier baurechtliche Angelegen-
heiten sowie die Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz ei-
ner Rotbuche. Anschließend gab es im „Neuen Schloss“ von 
Frau Dr. Böhme Erläuterungen zur Abwägung der Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange und Bürger/Jedermann des Bebauungsplanentwurfs 
Nr. 5 „Misch- und Wohngebiet Heinrich-Scherer-Platz“ 

• Zur Bau- und Stadtentwicklungsauschusssitzung am 24.4. 
wurden neben diversen Bauanträgen und -voranfragen auch 
Anträge auf Baugenehmigung zur Schiffsanlegestelle in 
Saaldorf bearbeitet. 

• Ebenfalls am 24.4. fand im Rathaus eine Beratung mit Frau 
Petzoldt und Herrn Benedix von der EDEKA-
Grundstücksgesellschaft, Herrn Taubert von der „rebo-
consult“, Bürgermeister Thomas Weigelt und Frau Halfter 
vom städtischen Bauamt zur weiteren Umsetzung und Vor-
gehensweise des Projektes „Einkaufszentrum Bad Loben-
stein“ statt. 

• Am 29.4. besuchte der Bürgermeister zusammen mit der 
Bauamtsmitarbeiterin Frau Halfter das Landesamt für Bau 
und Verkehr in Erfurt, um nach Konkretisierung und Abstim-
mung mit der KomBus GmbH die Planung für das Projekt 
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„Bus + Bahn“ in Bad Lobenstein vorzustellen sowie den da-
zugehörigen Fördermittelantrag einzureichen.  

• In der außerordentlichen öffentlichen Stadtratsitzung am 
29.4. erfolgte der Beschluss zur Abwägung der Stellungnah-
men der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Bürger/Jedermann des Bebauungsplanes „Misch- und 
Wohngebiet Heinrich-Scherer-Platz“. Alle in dieser Sitzung 
gefassten Beschlüsse sind in diesem Amtsblatt abgedruckt. 

• Am 3.5. fand im Rathaus ein Gespräch mit dem Vorsitzenden 
der Unabhängigen Bürgervertretung - Freie Wählergemein-
schaft des SOK, Herrn Andreas Scheffczyk, zur Kandidatur 
des Bürgermeisters für den Kreistag statt. 

• Am 5.5. nahm Bürgermeister Thomas Weigelt an der letzten 
Kreistagssitzung vor den Wahlen teil. 

• Zur Kultur- und Sozialausschusssitzung am 5.5. waren die 
Hauptthemen u. a. die Vorbereitungen der Feierlichkeiten 
„100 Jahre Waldbad“, Sommertheater, Tag der Vereine 2014 
sowie die Vorbereitung des diesjährigen Marktfestes. 

• In der am 6.5. stattgefundenen Haupt- und Finanzaus-
schusssitzung wurde die 38. Stadtratssitzung vorbereitet.  
Thema waren auch die Vorschläge aller Fraktionen des 
Stadtrates für eine kinderfreundliche Stadt. 

• Am 8.5. nahm unser Kindergarten „Kinderland“ am sportli-
chen Wettbewerb um den „Pokal des Landrates“ in Schleiz 
teil. Ermöglicht wurde diese Teilnahme durch den erzielten  
2. Platz beim „Pokal des Bürgermeisters“ am 8.4. in Bad Lo-
benstein. Herzlichen Dank an den VfR und den Tross Fahr-
dienste GmbH für den Transport der Kinder zum Wettkampf 
nach Schleiz. 

• In der Aufsichtsratssitzung der „KGL Kurgesellschaft Bad 
Lobenstein mbH“ am 8.5. ging es um den Jahresabschluss 
2013, den Wirtschaftsplan 2014 und kurrelevante Themen. 

• Am 9.5. fand im Q3-Büro am Markt ein „Tag der offenen Tür“ 
statt, an dem Bürgermeister Thomas Weigelt teilnahm. 

• Eine Beratung mit dem Projektsteuerer, Herrn Theermann, 
einem Vertreter des für die Erschließung beauftragten Pla-
nungsbüros HI Bauprojekt GmbH aus Jena, dem Bürger-
meister sowie der Firma R & R Technik zur weiteren Planung 
des Wasser-/Abwasser- und Straßenbaus im Gewerbegebiet 
„Goldbach“ fand am 9.5. vor Ort statt.  

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  

                                            Thomas Weigelt, Bürgermeister 
 
 

 
Zur Korrektur des Schreibfehlers im Amtsblatt Nr. 9/2014 hier 
nochmals die Wahlbekanntmachung für die Kommunalwahl am 
25. Mai 2014: 
 

Wahlbekanntmachung 
 

1.              Am 25. Mai 2014 finden die 
Kommunalwahlen von 08:00 Uhr bis        

18:00 Uhr statt. Anschließend wird das 
Wahlergebnis ermittelt. 

2. Die Gemeinde bildet 9 Stimmbezirke. Die Wahlräume befin- 
    den sich  

I     - Staatl. Regelschule  - Schulweg 2 
II    - Feuerwehrgerätehaus - Str. der Jugend 4  
III   - Staatl. Grundschule – K.-Marx-Str. 22 
IV   - Feuerwehrgerätehaus Saaldorf  
V    - Staatl. Gymnasium – K.- Marx-Str. 24 

VI   - Bürgerhaus Oberlemnitz - Oberlemnitz 8 
VII  - Feuerwehrgerätehaus - Helmsgrün 67 
VIII - Country-Club - Lichtenbrunn 
IX   - ehem. Gemeindeamt Unterlemnitz - Unterlemnitz 22 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvor-
stand gebildet worden. Der Arbeitsraum des Briefwahlvor-
stands befindet sich im Rathaus, Markt 1, 07356 Bad Loben-
stein. 
Der Briefwahlvorstand tritt Wahltag um 16:00 Uhr zur Ermitt-
lung des Wahlergebnisses zusammen. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.  
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler er-
hält nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er 
wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.  
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 

3.1. Wahl der Stadtratsmitglieder /Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen 
Wahlvorschläge sind auf dem amtlichen Stimmzettel aufge-
druckt. Jeder Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. 
Die Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen 
durch Kennzeichnen der hinter dem Bewerbernamen vorge-
sehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei Stimmen 
auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch 
dann, wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen 
angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch ver-
geben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann 
entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags 
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine 
Stimme) oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und 
gleichzeitig höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern 
geben (dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf 
die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags 
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern). 

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, 
kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zu-
sammen, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht 
erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet 
werden.  
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer 
nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.  
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu le-
gen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich 
bei der Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahl-
vorstand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler 
bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleis-
tung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu 
beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wäh-
ler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung er-
forderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie 
zu den Arbeitsräumen des Briefwahlvorstands, soweit dies 
ohne Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.  

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Brief-
wahl an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an 
die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so  
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rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am  
25. Mai 2014 bis 18:00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle  
auch abgegeben werden.  

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und  
nur persönlich ausüben.  
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches): 

8. Falls erforderlich, wird die Ermittlung des Wahlergebnisses 
am Montag, dem 26. Mai 2014, jeweils ab 08:00 Uhr in fol-
genden Räumen fortgesetzt: Stimmbezirk I, II, IV, VI, VII, VIII, 
IX und das Briefwahllokal jeweils in den Räumen, in denen 
auch gewählt wurde. Stimmbezirk III im „Neuen Schloss“ 
(Vortragsraum) und Stimmbezirk V im „Neuen Schloss“ (Ka-
minzimmer), Leonberger Platz 2, 07356 Bad Lobenstein.   

 
Bad Lobenstein, den 14. April 2014 
 
A. Schröter 
Gemeindewahlleiterin 
 
 

 
 

Einladung zur Sitzung des  
Gemeindewahlausschusses 

Am Dienstag, dem 27. Mai 2014, findet um 18:30 Uhr im 
Sitzungszimmer des Rathauses der Stadt Bad Lobenstein die 
öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt. 
Gegenstand der Sitzung ist die Feststellung des Wahlergebnis-
ses der Stadtratswahl vom 25.5.2014 (§ 47 Thür. Kommunal-
wahlordnung). 
 

Bad Lobenstein, 7.5.2014 

 
Antje Schröter 
Gemeindewahlleiterin 
 

 

Jagdgenossenschaft Lichtenbrunn 

Einladung  

zur Jagdgenossenschaftsversammlung 

Zu der nichtöffentlichen Vollversammlung der Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft Lichtenbrunn 

am Freitag, dem 23. Mai 2014, 19:30 Uhr, 
im Country-Club Lichtenbrunn 

ergeht hiermit an alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Gemeinschaftsjagdbezirk Lichtenbrunn gehören und auf denen 
Jagd ausgeübt werden darf, eine recht herzliche 

E I N L A D U N G 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung/Begrüßung 
2. Bericht des Vorstandes mit Bestätigung des Vorjah-

resprotokolls 
3. Kassenbericht, Kassenprüfbericht / Entlastung des 

Vorstandes 
4. Bericht des Jagdpächters 
5. Diskussion 
6. Schlusswort 

Anmerkung: 
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen 
Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader 
Linie, durch eine in seinen Dienst ständig beschäftigte volljäh-

rige Person oder durch einen volljährigen, derselben Jagdge-
nossenschaft angehörigen Jagdgenossen vertreten lassen. Ein 
bevollmächtigter Jagdgenosse darf höchstens 3 Jagdgenossen 
vertreten. Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenos-
sen ist die schriftliche Form erforderlich. Für juristische Perso-
nen handeln ihre verfassungsgemäß berufenen Organe. 

Lichtenbrunn, den 5. Mai 2014 

Der Vorstand 
 

 

Beschlüsse der außerordentlichen 
öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 

29.4.2014 

Beschluss Nr. 8/2014: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt: 
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des 

Bebauungsplans „Misch- und Wohngebiet Heinrich-
Scherer-Platz“ von Bürgern vorgebrachten Anregungen so-
wie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange hat der Stadtrat mit folgendem Er-
gebnis geprüft und abgewogen: 

Anlage 1 zum Beschluss (Seiten 1 – 16). 
2. Die geänderten Entwürfe (2. Entwurf in der Fassung vom 

8.4.2014) des Bebauungsplanes „Misch- und Wohngebiet 
Heinrich-Scherer-Platz" und der Begründung mit Umweltbe-
richt werden gebilligt. 

3. Die geänderten Entwürfe (2. Entwurf) des Bebauungsplans 
und der Begründung mit Umweltbericht sowie die wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men sind nach § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszu-
legen. 

4. Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, sind nach § 4a Abs. 3 BauGB die Stellung-
nahmen zum Planentwurf und zur Begründung erneut ein-
zuholen. 

Beschluss Nr. 25/2014: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt, die genann-
ten Vorschläge des Bauherren und aus dem schalltechnischen 
Gutachten in den 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Misch- und Wohngebiet Heinrich-Scherer-Platz“ einzuarbeiten. 
 
Thomas Weigelt 
Bürgermeister 
 
 

Beschlüsse der 33. Sitzung des Bau-        
und Stadtentwicklungsausschusses am      

26.3.2014 

Nichtöffentlicher Teil: 

Dem Bau- und Stadtentwicklungsausschuss lagen 10 Anträge 
auf Baugenehmigung vor.  
Für den Neubau von 3 Lager- und Montagehallen, die Nut-
zungsänderung eines ehemaligen Hotels, die Verlängerung 
einer Werkstatthalle (Anbau), den Neubau eines Wohnhauses 
in Bad Lobenstein wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt, 
ebenso für den Neubau eines Wohnhauses mit Büro, Werkstatt 
und Garage und für die Schaffung einer Anlagestelle für die 
Fahrgastschifffahrt  in Saaldorf. 
Für den Neubau eines Fachmarktzentrums in Bad Lobenstein 
wird das gemeindliche Einvernehmen vorbehaltlich der Ergeb-
nisse der Stadtratssitzung am 15.4.2014 erteilt. Vorbehaltlich 
eines abgeschlossenen städtebaulichen Vertrages wird der 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelcarport in 
Bad Lobenstein erteilt. Für den Neubau eines Mehrfamilien-
hauses in Bad Lobenstein wird das gemeindliche Einverneh-
men nicht erteilt. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
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sind, wird das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt. 
Für die Erarbeitung eines Bebauungsplanes zur Realisierung 
der Erweiterung eines Gewerbebetriebes in Bad Lobenstein 
wird die Unterstützung durch die Stadtverwaltung, speziell für 
die verwaltungsmäßige Begleitung, ausgesprochen. Die Kosten 
für diese Erarbeitung übernimmt der Bauherr. Nach Erreichen 
der Planreife gem. § 33 BauGB sind detaillierte Abstimmungen 
mit der Stadt Bad Lobenstein erforderlich. 
Weiterhin lagen 4 städtebauliche Anfragen vor.  
Für die Erweiterung eines Wochenendhauses in Saaldorf wird 
das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt. Vorbe-
haltlich eines abgeschlossenen städtebaulichen Vertrages wird 
für zwei Anfragen zur Bebaubarkeit von Grundstücken in Lich-
tenbrunn das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt. 
Ein Antrag wird bis zur nächsten Sitzung des Bau- und Stadt-
entwicklungsausschusses zurückgestellt. 

 
Wolfgang Glüher 
Vorsitzender Bau- und Stadtentwicklungsausschuss 
 
 

Beschluss der 35. Sitzung des Haupt-/ 
Finanzausschusses am 6.5.2014 

 
Beschluss Nr. 26/2014: 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, unter dem Na-
men „Städtisches Museum Bad Lobenstein“ mit der Unterglie-
derung in 
- Stadt- und Regionalgeschichte – Museum am Schlossberg 
- Reußische Landes- und Münzgeschichte – Neues Schloss 
als Mitglied im Museumsverband Thüringen e.V. zu fungieren. 
 
Thomas Weigelt 
Bürgermeister 
Vorsitzender Haupt-/Finanzausschuss 
 
 

Beschlüsse der Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Unterlemnitz am 

11.4.2014 

Die Jahrshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Unter-
lemnitz hat in ihrer Sitzung am 11.4.2014 folgende Beschlüsse 
gefasst: 

Beschluss Nr. 1: 
Entlastung der Vorstandschaft und der Kassenführerin auf 
Grundlage des vorgelegten Jahres- und Kassenberichtes. 

Beschluss Nr. 2: 
Der Reinertrag verbleibt in der Kasse. 
 
Erdmann 
Jagdvorsteher 
 

 

Ende der amtlichen Bekanntmachung 
 
 

 
 
 

 
 

Einladung zur 38. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Bad Lobenstein am 20. Mai 2014 

Die 38. Sitzung des Stadtrates findet am 20. Mai 2014 um 
18:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt. 
Die Tagesordnung des öffentlichen Teils ist den Aushängen an 
den Verkündungstafeln im Stadtgebiet und in den Ortsteilen zu 
entnehmen. 
 

Thomas Weigelt 
Bürgermeister 
 
 

Termine Müllentsorgung              
vom 19.5. 2014 – 30.5.2014 

Ort Haus-
müll 

Gelber 
Sack 

Blaue 
Tonne 

Bad Lobenstein/Stadt 27.5. 20.5. 
21.5. 

20.5. 

Bad Lobenstein/Engstellen 
Reitplatz, Hain, Hainberg, 
Schlossberg, Neustadt,  

27.5. 27.5. 20.5. 

Helmsgrün 28.5. 21.5. 23.5. 
Lichtenbrunn 30.5. 22.5. 21.5. 
Saaldorf/Mühlberg 27.5. 19.5. 23.5. 
Oberlemnitz 26.5. 20.5. 22.5. 
Alt-Saaldorf 27.5. 19.5. 23.5. 
Unterlemnitz 26.5. 20.5. 22.5. 

Kurzfristige Änderungen sind durch das Entsorgungsunterneh-
men vorbehalten! 
 
 
 

Das Hauptamt informiert: 
 

Standesamtliche Nachrichten  
März/April 2014 

Geburten:  
 10.3 .2014 Liesbeth Kirsten Milz, Bad Lobenstein 
 18.3..2014 Philanny Yasmin Wetzel, Bad Lobenstein 
 17.4.2014 Hermann Albin Söll, OT Lichtenbrunn 
 24.4.2014 Tyson Kutrieb, Bad Lobenstein 

Eheschließungen:  
 19.4.2014 Werner Raudszus und Marlies Raudszus, geb. 

Patzer, OT Oberlemnitz 
 30.4.2014 Philipp Wetzel und Anika Wetzel, geb. Gün-

ther, Bad Lobenstein 
Sterbefälle: 
 10.4.2014 Ursula Kämmer, (78), Bad Lobenstein 
 10.4.2014 Dieter Peterhänsel, (76), Bad Lobenstein 
 30.4.2014 Helene Steinmüller, (90), Bad Lobenstein 
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Kommunalwahlen 2014 

Bis zu den Kommunalwahlen am 25. Mai sind nur noch wenige 
Tage Zeit, deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle einige 
Hinweise zur Stimmabgabe geben. Die von mir in den folgen-
den Beispielen erläuterten Möglichkeiten der Stimmabgabe 
zeigen nicht alle Varianten auf. Zur Vereinfachung und besse-
rem Verständnis habe ich mich nur auf die am häufigsten ge-
nutzten Möglichkeiten beschränkt. 
Sowohl bei der Kreistagswahl als auch bei der Stadtratswahl  
haben Sie jeweils 3 Stimmen. Ein Muster des Stimmzettels für 
die Stadtratswahl ist in diesem Amtsblatt abgedruckt, damit Sie 
sich mit diesem schon einmal vertraut machen können. 
Sie haben folgende Möglichkeiten der Stimmabgabe: 

Möglichkeit a.)  
Obwohl die Kommunalwahl vom Grundsatz her eine Perso-
nenwahl ist, können Sie auch einen Wahlvorschlag (Partei oder 
Wählergruppe) ankreuzen. Sie geben damit automatisch den 
ersten drei Kandidaten des betreffenden Wahlvorschlages 
jeweils eine Stimme. 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

O  Wahlvorschlag A    ⊗  Wahlvorschlag B    O  Wahlvorschlag  C  
………………………………………………………………………………………………..................................................................................................... 

1. Herr A OOO 1. Frau W OOO 1. Frau R OOO 
2. Frau B OOO 2. Herr X OOO 2. Frau S OOO 
3. Herr C OOO 3. Frau Y OOO 3. Frau T OOO 
4. Frau D OOO 4. Herr Z OOO 4. Frau U OOO 
In diesem Fall hätten Sie Frau W; Herrn X und Frau Y je 1 
Stimme gegeben. 

Möglichkeit b.) 
Sie wählen eine oder mehrere Person/en aus, denen Sie Ihre 
Stimmen geben wollen. Dabei ist es völlig egal, ob ihre Favori-
ten unterschiedlichen Partein/Wählergruppen angehören. Sie 
können auch einer bestimmten Person alle 3 Stimmen geben. 
Beispiel 1 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

O  Wahlvorschlag A     O  Wahlvorschlag B    O  Wahlvorschlag  C  
………………………………………………………………………………………………..................................................................................................... 

1. Herr A ⊗OO 1. Frau W OOO 1. Frau R OOO 
2. Frau B OOO 2. Herr X OOO 2. Frau S ⊗OO 
3. Herr C OOO 3. Frau Y ⊗OO 3. Frau T OOO 
4. Frau D OOO 4. Herr Z OOO 4. Frau U OOO 

Beispiel 2 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

O  Wahlvorschlag A     O  Wahlvorschlag B    O  Wahlvorschlag  C  
………………………………………………………………………………………………..................................................................................................... 

1. Herr A OOO 1. Frau W OOO 1. Frau R OOO 
2. Frau B OOO 2. Herr X OOO 2. Frau S OOO 
3. Herr C ⊗⊗⊗ 3. Frau Y OOO 3. Frau T OOO 
4. Frau D OOO 4. Herr Z OOO 4. Frau U OOO 

Beispiel 3 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

O  Wahlvorschlag A     O  Wahlvorschlag B    O  Wahlvorschlag  C  
………………………………………………………………………………………………..................................................................................................... 

1. Herr A OOO 1. Frau W OOO 1. Frau R OOO 
2. Frau B OOO 2. Herr X OOO 2. Frau S OOO 
3. Herr C OOO 3. Frau Y OOO 3. Frau T ⊗OO 
4. Frau D ⊗⊗O 4. Herr Z OOO 4. Frau U OOO 

 

Wichtig ist nur, dass bei dieser Personenauswahl die 
Summe der Kreuze auf Ihrem Stimmzettel die Anzahl 3 
nicht übersteigt. 

Aufgrund der Größe des Stimmzettels zur Kreistagswahl ist es 
uns jedoch nicht möglich, diesen ebenfalls im Amtsblatt zu 
veröffentlichen.  
 
 
Antje Schröter 
Wahlleiter 
 
 
 
 
 

 

Hinweis zur Briefwahl 
Kommunal- und Europawahl 25. Mai 2014 

 
Bis zum 4. Mai 2014 haben alle Wahlberechtigten ihre Wahl-
benachrichtigung erhalten. 
Wenn Sie am Wahltag nicht im Wahllokal wählen können, 
haben Sie schon jetzt die Möglichkeit, Ihr Wahlrecht durch 
Teilnahme an der Briefwahl wahrzunehmen.  

Warum Briefwahl: 

- Leider haben nur die Wähler, die im Wahllokal V - also im Bad 
Lobensteiner Gymnasium - wählen, die Möglichkeit, das 
Wahllokal barrierefrei zu erreichen  Bei allen anderen Wahllo-
kalen müssen Treppen überwunden werden.   

- Außerdem hat der Stimmzettel für die Kreistagswahl ein 
sehr großes Format (60 x 80 cm) und trotzdem sind die 
Namen der Bewerber in einer sehr kleinen Schrift ge-
druckt. Wenn Sie sich also in Ruhe mit dem  Stimmzettel 
beschäftigen möchten oder starke Lesehilfen benötigen, 
dann sollten Sie auch hier die Möglichkeit der Briefwahl 
unbedingt nutzen. 

Wie beantrage ich Briefwahl ? 

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet sich  der 
Antrag auf Briefwahl „Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins“. 
Füllen Sie den Antrag aus und senden (ausreichend frankie-
ren!) oder bringen Sie ihn ins Rathaus, Zimmer 10 (Meldestelle) 
oder 12 (Wahlbüro). Sie können die Unterlagen abholen oder 
wir senden Sie Ihnen zu. Wenn Sie die Unterlagen für jemand 
anderen abholen möchten, füllen Sie bitte auch die Vollmacht 
aus.  
Sie haben auch die Möglichkeit, den Wahlschein auf elektroni-
schem Wege zu beantragen. Auf der Startseite des Internetauf-
trittes der Stadt Bad Lobenstein www.bad-lobenstein.de finden 
Sie unter der Rubrik „Stadt“ ein Feld „Wahlen“ und dort einen 
Button „Briefwahl“. Wenn Sie diesen anklicken, führt Sie ein 
Link auf die Seite des Thüringer Landesamtes für Statistik. Dort 
werden in verständlichen Schritten alle erforderlichen Angaben 
von Ihnen abgefragt. Ich werde dann per E-Mail benachrichtigt 
und kann Ihnen die Unterlagen an den von Ihnen gewünschten 
Ort zuschicken. Beachten Sie bitte: die Zusendung erfolgt per 
Post und erfordert die nötige Zeit. Gleiches gilt für die Rück-
sendung. 

Wie funktioniert Briefwahl ? 

Der Vorgang der Briefwahl in Kurzfassung: 

Europawahl:  
- auf dem Stimmzettel eine Partei/Wählergruppe ankreuzen 
- Stimmzettel in den blauen Umschlag stecken und zukleben 
- Wahlschein für die EU-Wahl unterschreiben und 
- mit dem blauen Umschlag in den roten Umschlag stecken. 

Kommunalwahl 
- auf den Stimmzetteln (Kreistag gelb, Stadtrat orange) jeweils 

3 Stimmen vergeben 
- beide Stimmzettel in den gelben Umschlag stecken und zu-

kleben 
- Wahlschein für die Kommunal-Wahl unterschreiben und 
- mit dem gelben Umschlag in den hellgrünen Umschlag ste-

cken. 

Für alle Fragen im Zusammenhang mit den am 25. Mai stattfin-
denden Wahlen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung (Telefon 
77-122 oder im Rathaus Zi. 12). 
 
Antje Schröter 
Wahlleiterin 
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Sachgebiet Kultur, Soziales und Tourismus 

„Neues Schloss“ 
Dauerausstellung: 

„Reußische Landes- und Münzgeschichte“ 

Wechselausstellungen: 
bis 25. Mai 2014 

„Kleine Stadt höchst malerisch gelegen – Bad Lobensteiner 
Ansichten aus 3 Jahrhunderten“ 

Öffnungszeiten: 
Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 

Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr 

Regionalmuseum 
Wechselausstellung: 

bis 15. Juni 2014 
„Der Leibesmitte edle Zier“ 

Verschlussgegenstände von Friederike Köstner 
Öffnungszeiten: 

Dienstag/Donnerstag:           10:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Samstag/Sonntag/Feiertag:  14:00 Uhr – 17:30 Uhr 

Außerhalb der Öffnungszeiten sind für Schulklassen, Gruppen 
oder nach telefonischer Vereinbarung (036651/2492) ebenso 

andere Zeiten möglich. 

Stadtinformation 
„Gärten, Landschaften und Stadtansichten 

 von Bad Lobenstein “ 
Aquarelle in Gedenken an Ursula Schneider 

Ärztehaus 
Dauerausstellung: 

„Ansichten von Venedig“ 
Fotoausstellung von Manfred Steller, Bad Lobenstein 

 

ADAC-Oldtimerfahrt macht am 30. Mai  
Station in Bad Lobenstein 

Am Freitag, dem 30. Mai, macht die ADAC Opel Classic Hes-
sen-Thüringen auf ihrer 240 km langen Tagestour durch Thü-
ringen und Oberfranken in der Zeit von 09:00 Uhr bis       
13:00 Uhr auch Station auf dem Bad Lobensteiner Marktplatz.  
Alle Bürger sind herzlich dazu eingeladen, wenn die Oldtimer 
auf dem Marktplatz begrüßt werden und eine nachgebildete 
Boxengasse passieren. 
 
 

 
 

Ausschreibung! 
Die Stadt Bad Lobenstein schreibt die Bewirtschaftung des 
Biergartens zum 37. Bad Lobensteiner Marktfest vom 15. bis 
17. August 2014 öffentlich aus.  
Die Ausschreibung gilt nur für die Bewirtschaftung des Biergar-
tens auf dem Marktplatz mit Getränken und ist an folgende 
Konditionen geknüpft:  

- Lieferung sowie Auf- und Abbau der kompletten Biergar-
tenmöblierung 

- Lieferung sowie Auf- und Abbau der benötigten Schank-
technik einschließlich Gläsern etc.  

- Gewährleistung eines kompletten Bewirtschaftungspaketes 
(Ordnung, Sauberkeit, Sonnen- bzw. Regenschutz ect.). 

Bewerben können sich gastronomische Einrichtungen, Gastro-
nomiebetriebe, Brauereien sowie Einzelpersonen, Vereine, 
Bietergemeinschaften usw. Bei Bietergemeinschaften ist ein 
Verantwortlicher zu benennen.  
Der Bewerbung ist eine Bewirtschaftungskonzeption beizufü-
gen, welche der Bedeutung und dem Charakter des Bad Lo-
bensteiner Marktfestes entspricht und das Angebot eines Be-
wirtschaftungsentgeltes von mindestens 2000,- € enthält. 

Die kompletten Bewerbungsunterlagen sind bis zum 6. Juni 
2014 in der 
 

Stadtverwaltung Bad Lobenstein 
Markt 1 

07356 Bad Lobenstein 
 

einzureichen.  
 
 
 

 
NEU  IN  IHRER  BIBLIOTHEK … 
 
Bednarz, Dieter:  
Man darf doch mal irren!: unser Leben nach der Wickelfront; 
Roman. – 
München: LangenMüller, 2013. R 11 
In seinem autobiografisch angehauchten Buch „Überleben an 
der Wickelfront“ beschreibt der Journalist höchst amüsant, wie 
er es schafft, 3 kleinen Töchtern und einer wunderbaren Frau 
nebst anspruchsvollem Beruf gerecht zu werden. In seinem 
neuen Werk lässt er seinen tragikomischen Helden wieder mit 
Job, Ehefrau und drei kleinen Kindern - hier sind es Söhne - 
jonglieren. Aber diesmal leistet sich Dieter einen unverzeihli-
chen Fehltritt. Gattin Esther, eine Vorzeigejuristin, schmeißt ihn 
aus der Wohnung, die Anwälte werden eingeschaltet. Dieters 
Elend erreicht einen Höhepunkt nach dem anderen. Dass das 
letzte Wort in Sachen Scheidung noch lange nicht gesprochen 
ist, lässt hoffen. - Turbulenter Roman zwischen Wickel- und 
Beziehungsfront. 

George, Elizabeth: 
Nur eine böse Tat: ein Inspektor-Lynley-Roman. – 
München: Goldmann, 2013.  R 11 
Das erfolgreiche Ermittlerteam Barbara Havers und Inspector 
Thomas Lynley stehen vor neuen Herausforderungen. Wer hat 
die kleine Hadiyyah entführt? Havers macht sich große Sorgen 
um ihren Nachbarn, Chemieprofessor Azhar, denn nachdem 
ihn seine Freundin Angelina aus heiterem Himmel verlassen 
und auch die gemeinsame Tochter mitgenommen hat, ist er 
völlig verzweifelt. Erst nach Monaten bangen Wartens steht 
Angelina wieder vor seiner Tür, allerdings ohne Hadiyyah, denn 
das Mädchen ist in Italien, wohin sich Angelina absetzt hatte, 
spurlos verschwunden. 

Ich bin ein Kind und habe Rechte: 
Alain Serres; Aurélia Fronty. – 
Ismaning: Nord-Süd-Verl., 2013 I C 
In diesem farbenfrohen Bilderbuch wird die UN-
Kinderrechtskonvention schon für Kinder ab 4 Jahren erklärt. 
Jedes Kind soll wissen: Ich habe Rechte. „Ich habe das Recht 
auf ein Dach über dem Kopf, es warm zu haben, aber nicht zu 
heiß,… Ich habe gleich viele Rechte, egal ob ich ein Mädchen 
bin oder ein Junge … Ich habe das Recht, von den Erwachse-
nen vor Katastrophen beschützt zu werden, wie mit einem 
großen Regenschirm, der Wasser abhält und Unglück …“ Mit 
behutsamen, aber ausdrucksstarken Worten und fantasievollen 
Illustrationen werden die wichtigsten der 54 Kinderrechte vor-
gestellt. Eine tolle Anregung zum gemeinsamen Gespräch 
schon mit den Kleinen. 
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Kreativ-Workshop Filzen:  
praxisorientiert zum Erfolg / mit der Künstlerin Inga Dünkel-
berg-Niemann. – 
Stuttgart: Frech-Verl., 2013. X 329 
Nachdem schon seit Jahren gefilzt wird, was das Zeug hält, 
und es dazu eine unübersehbare Fülle an Anleitungen gibt, war 
nicht zu erwarten, dass ein neuer Buchtitel Wesentliches dazu 
beitragen oder gar begeistern kann. Aber genau das tut die 
Filzschule, bei der es um alle Aspekte des Nassfilzens geht. 
Die Autorin - Künstlerin und pädagogisch vorgebildet – zeigt 
und erklärt: Sie ermutigt Anfänger und kann Fortgeschrittene 
dazu bringen, dieses Hobby noch einmal neu aufzugreifen. Die 
gezeigten Projekte sind qualitativ hochwertig, fein, geschmack-
voll, gebrauchstüchtig und nicht gleich auf den ersten Blick als 
selbst gemacht zu erkennen.  

Schlau Gärtnern:  
auf der Fensterbank, dem Balkon und im Garten; [mit 50 kin-
derleichten Rezepten] / Barbara Rias-Bucher. – III W 2 
Neustadt/Weinstrasse: Neuer Umschau-Buchverl., 2013.  
Der vorliegende Titel vermittelt durch eine wunderbare Fülle an 
Informationen Kindern (und Erwachsenen) Kenntnisse im An-
bau von Gemüse. Dabei wird sowohl Grundlegendes beschrie-
ben als auch zum Anbau von konkreten Projekten angeleitet.  
Neben den Gartenprojekten werden auch viele Ideen und Mög-
lichkeiten für Fensterbank, Terrasse und Balkon vorgestellt.  
Mit kindgerechten Anleitungen und leckeren Rezepten zur 
Weiterverarbeitung des geernteten Gemüses. Attraktiv aufbe-
reiteter Wissensspeicher.  

Stroud, Jonathan: 
Die seufzende Wendeltreppe.- (Lockwood & Co.). – 
München: cbj, 2013. R 11(Ju) 
Eine Geisterplage hat England befallen – die bösartigen Geis-
ter sondern Plasmanebel ab, der Menschen zu Tode erstarren 
lässt. Anthony Lockwood ist Inhaber einer Geisteragentur. 
Zusammen mit seinen Angestellten Lucy und George nimmt er 
gefährliche Aufträge zur Bekämpfung der spirituellen Stören-
friede an. Das Besondere: die Agenten sind Teens, denn Er-
wachsene spüren die Geister zwar, sehen oder hören können 
sie diese aber nicht. Nachdem die letzte Mission gründlich in 
die Hose gegangen ist, müssen Lockwood und sein Team 
ihren bislang gefährlichsten Auftrag annehmen. Dabei stockt 
auch dem Leser der Atem! Fantastisches für Leser ab 12.  

Susanne Schmidt, Stadtbibliothek 

 
 
 

 
Schnupperstunde in den Kindergärten 

Im Kindergarten „Kinderland“ in der Karl-Marx-Straße findet 
die nächste Schnupperstunde mit Eltern-Kind-Turnen am 
Montag, dem 26.5.2014, von 15:00 Uhr – 16:00 Uhr statt. 
Kinder, welche die montessoriorientierte Gruppe besuchen 
wollen, sind von 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr eingeladen. 

Im Kindergarten „Rappelkiste“ in Unterlemnitz findet die 
nächste Schnupperstunde am  
Mittwoch, dem 28.5.2014, von 15:00 Uhr – 16:00 Uhr statt. 
Es wird darum gebeten, dass die Gäste der Einrichtung Haus-
schuhe mitbringen. 
 
Alle interessierten Eltern mit ihren Kindern sind recht 
herzlich eingeladen! 
 
 
 

Der Stadtbauhof informiert: 

Saaldorfer Frauen und weitere fleißige     
Helfer im Einsatz 

Wie jedes Jahr gibt es auf den Wanderwegen viel zu tun. In 
den vergangenen Wochen bemühten sich die Frauen des Feu-
erwehrvereines Saaldorf und weitere fleißige Helfer (Foto), die 
Wanderwege rund um Saaldorf (Marienstein, Silberknie, Ag-
nesruhe) von Unrat, Laub, Ästen und umgestürzten Bäumen zu 
beräumen. Ihrem unermüdlicher Einsatz und ihrer Naturver-
bundenheit ist es zu verdanken, dass Wanderfreunde und 
Spaziergänger ungehindert Wege passieren und dabei die 
Natur genießen können.  
 
 
 
 
 
 
 
(Foto 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn die Arbeit oft an den Kräften zehrt, schwingen die 
Frauen mit viel Elan und Spaß ihre Laubrechen, Besen und 
Astscheren. Mit ihrem Einsatz leisten sie einen wesentlichen 
Beitrag für ihre Heimatstadt Bad Lobenstein, besonders für 
ihren Ortsteil Saaldorf. 
Zu unserer Freude gibt es weitere Naturfreunde, die still und 
heimlich kleine Teilstrecken von Wanderwegen um Bad Loben-
stein reinigen. Ein Dank auch an den Schützenverein Bad 
Lobenstein für die Pflege der Wege an der Gallenleite. 
In Zeiten der Finanznot sind wir auch weiterhin auf Nachahmer 
angewiesen und nehmen jedes Hilfsangebot gerne an.  
Die Mitarbeiter des Stadtbauhofes bedanken sich bei all den 
bekannten und unbekannten Helfern, die nicht nur Worte, son-
dern auch Taten sprechen lassen, besonders durch ihre stets 
tatkräftige und uneigennützige Unterstützung.  
 

Sylvia Otto 

                                                    Sachbearbeiterin Stadtbauhof  
 
 

 

1. Thüringer Nordic-Walking-Cup            
„Laufen für die Gesundheit“ 

„130 Jahre Bäderverband Thüringen“ – im Rahmen dieses 
Jubiläums veranstaltet der Thüringer Heilbäderverband e. V. 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsorten erstmals einen Thüringer 
Nordic-Walking-Cup „Laufen für die Gesundheit“. 
Teilnehmen kann jeder interessierte sportliche Wanderer und 
Walker. 
Teilnehmende Orte: 
Bad Berka am 29.3.2014, Bad Langensalza am 27.4.2014, 
Friedrichroda am 3.5.2014, Tabarz am 3.5.2014, Bad Kloster-
lausnitz am 11.5.2014, Bad Colberg am 17.5.2014, Bad Sulza 
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am 18.5.2014, Heilbad Heiligenstadt am 24.5.2014, Masser-
berg am 24.5.2014 und Bad Lobenstein am 25.5.2014. 
Wer an drei Orten teilgenommen hat, wird belohnt: z. B. eine 
Übernachtung für 2 Personen im Kurhotel „Auerhahn am 
Rennsteig“ in Masserberg usw.  
 
 
 
 
 
 
 
(Foto 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Abschluss findet in der 
„Ardesia-Therme“, Parkstr. 8, 07356 Bad Lobenstein 

am 25.5.2014 statt, Beginn: 10:00 Uhr 

Strecken-Angebot:  
3 Strecken: 
• Tännig, 4,29 km, Schwierigkeitsgrad: leicht 
• Zechenhaus, 6,92 km, Schwierigkeitsgrad: mittel 
• Helmsgrüner Moor, 16,78 km,  
        Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll 
Schirmherr ist Landrat Thomas Fügmann 

Rahmenprogramm: 
Gemeinsame Erwärmung mit unseren Ehrengast und Laufen 
unter der Anleitung unserer Therapeuten.  
Unser Ehrengast David Franke, Junioreneuropameister im 
Kanu-Slalom, und der WSV Rosenthal (Renn-Kanu) zeigen den 
Teilnehmern die Unterschiede in ihrer Sportart. David Franke 
wird im Außenbecken der „Ardesia-Therme“ einige Tricks zei-
gen, wie es ihm gelingt, nach einer Kenterung ohne Zeitverzug 
wieder an die Wasseroberfläche zu kommen. Auch unsere 
Gäste bekommen die Möglichkeit, mal selbst in ein Boot einzu-
steigen. 

Das Team der „Ardesia-Therme“ freut sich  
auf Ihr Kommen! 

 

 

Thüringer Heilbäderverband e. V. 
April 2014 

AP: D. Frank 

Pressemitteilung 
Die Thüringer Heilbäder und Kurorte brauchen die Unterstüt-
zung der Landesregierung, wollen sie sich künftig auf dem hart 
umkämpften gesundheitstouristischen Markt behaupten. Bei 
der Finanzausstattung fordern sie eine Berücksichtigung ihres 
Sonderstatus gegenüber den anderen Kommunen im Freistaat. 
Der Thüringer Heilbäderverband hat jetzt der Landesregierung 
und den Fraktionen im Landtag ein Grundsatzpapier vorgelegt, 
in dem die Situation der Heilbäder und Kurorte dargestellt und 
Lösungsabsätze unterbreitet werden. Ziel ist es, eine Erweite-

rung der sogenannten kommunalen Pflichtaufgaben für prädi-
katisierte Heilbäder und Kurorte und damit einer Erhöhung der 
Landeszuweisungen zu erreichen, unterstreicht Verbandsprä-
sident Bernhard Schönau. 
Die Schaffung eines wettbewerbsfähigen Kurortestatus wird 
nach wie vor vom Land als Selbstverwaltungsaufgabe einge-
stuft, Mehraufwendungen der Kommunen, die für die Prädi-
katsverleihung und den Erhalt des Kurortstatus erforderlich 
sind, werden gegenwärtig bei der Bedarfsermittlung für die 
Gewährung von Schlüssel- und Finanzzuweisungen nicht be-
rücksichtigt. Die infrastrukturellen Besonderheiten der Heilbä-
der und Kurorte begründen aber eine derartige Sonderbehand-
lung, ist Schönau überzeugt. So konnten von den kurortrele-
vanten Ausgaben in den Jahren 2010 – 2012 nur rund 31 % 
aus Einnahmen der Kurtaxe gedeckt werden. Der Verlustaus-
gleich für die nicht gedeckten Kosten musste zu Lasten der 
Steuer- und anderen Einnahmen erfolgen. Künftig wird hier die 
Schere noch weiter auseinandergehen. 
In dem vom Thüringer Heilbäderverband vorgelegten 
Grundsatzpapier wird die Bedeutung des Kur- und Heilbäder-
wesens als ein wichtiger Teil der Gesundheitswirtschaft in 
Thüringen unterstrichen, der einen wesentlichen Beitrag zur 
Stabilisierung des ländlichen Raumes und zur Sicherung der 
flächendeckenden ärztlichen Versorgung leistet. Die Heilbäder 
und Kurorte verfügen heute über eine intakte Infrastruktur, die 
nicht nur Kurgästen sondern auch den Bürgern und Touristen 
zugute kommen. Die Politik muss den Wert der Heilbäder und 
Kurorte erkennen und wird aufgefordert in sogenannten Wahl-
prüfsteinen Stellung zu beziehen, betont Schönau. 
__________________________________________________ 
Der im Jahr 1991 gegründete Thüringer Heilbäderverband e. V. ist der 
landesweite Interessenverband der prädikatisierten Heilbäder und 
Kurorte in Thüringen. Seine Aufgabe ist es, seine Mitglieder gesell-
schafts-, sozial- und wirtschaftspolitisch zu unterstützen und ihre Be-
deutung und Leistungen in der Öffentlichkeit darzustellen. Ein Anliegen, 
das den Zielen seines Vorgängers, des im Jahre 1884 gegründeten    
1. Thüringer Bäderverbandes, gleichkommt. Kontakt: Thüringer Heil-
bäderverband e. V: Böhmenstraße 4 / 99947 Bad Langensalza /       
Tel. 03603 893347/ www.heilbaeder-thueringen.de / wwww-kurorte-
thueringen.de / mail: info@thbv.de 
 
 
 
 
Die nächste Ausgabe unseres Amts- und Mitteilungsblattes 
erscheint am Freitag, dem 30.5.2014! 

 

I M P R E S S U M 
Stadt Bad Lobenstein 
Amts- und Mitteilungsblatt 
Herausgeber: 
Stadt Bad Lobenstein, 
Markt 1, 07356, Bad Lobenstein 
vertreten durch Bürgermeister Thomas Weigelt 
Verlag und Druck: 
Verlag + Druck Linus Wittich KG 
In den Folgen 43, 98704 Langewiesen 
Tel. 03677/2050-0, Fax 03677/2050-21 
Verantwortlich für amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
Thomas Weigelt, Bürgermeister der Stadt Bad Lobenstein 
Redaktion: Frau Röppischer 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Andreas Barschtipan 
Erreichbar unter der Anschrift des Verlages. 
Verlagsleiter: Mirko Reise 
Erscheinungsweise: 14-täglich, 
kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet. 
Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 Euro (inkl. 
Porto und 7 % MWSt.) beim Verlag bestellen 
 

 
 
 
 
 

Impressum

Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Bad Lobenstein
Herausgeber: Stadt Bad Lobenstein, Markt 1, 
07356 Bad Lobenstein, vertreten durch Bürgermeister Thomas Weigelt
Verlag und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, In den Folgen 43, 
98704 Langewiesen, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21,
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de
Verantwortlich für amtlichen und nichtamtlichenTeil: Thomas Weigelt, Bürger-
meister der Stadt Bad Lobenstein, Redaktion: Frau Röppischer
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt, Erreichbar unter der Anschrift 
des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. 
Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet werden. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 
4-c Farben gemischt. Dabei können Farbab-weichungen auftreten, genauso wie 
bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue 
Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen 
verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungs-
gebiet. Im Bedarfs fall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto 
und 7% MWSt.) beim Verlag bestellen.



Bad Lobenstein - 11 - Nr. 10/2014

S
ti

m
m

z
e

tt
e

l 
z
u

r 
W

a
h

l 
d

e
r 

S
ta

d
tr

a
ts

m
it

g
li

e
d

e
r 

d
e

r 
S

ta
d

t 
B

a
d

 L
o

b
e

n
s

te
in

J
e

d
e

 W
ä

h
le

ri
n

/j
e

d
e

r 
W

ä
h

le
r 

h
a

t 
3

 S
ti

m
m

e
n

.

H
in

w
e

is
e

z
u

r
S

ti
m

m
a

b
g

a
b

e
:

S
ie

k
ö

n
n

e
n

e
in

e
m

B
e

w
e

rb
e

r
b

is
z
u

3
S

ti
m

m
e

n
d

u
rc

h
A

n
k
re

u
z
e

n
d

e
r
h

in
te

r
d

e
m

B
e

w
e

rb
e

rn
a

m
e

n
v
o

rg
e

s
e

h
e

n
e

n
K

re
is

e
g

e
b

e
n

.S
ie

k
ö

n
n

e
n

Ih
re

3
S

ti
m

m
e

n
a

u
c
h

a
u

fv
e

rs
c
h

ie
d

e
n

e
B

e
w

e
rb

e
r
v
e

rt
e

ile
n

,u
n

d
z
w

a
r
a

u
c
h

d
a

n
n

,
w

e
n

n
d

ie
B

e
w

e
rb

e
r

v
e

rs
c
h

ie
d

e
n

e
n

W
a

h
lv

o
rs

c
h

lä
g

e
n

a
n

g
e

h
ö

re
n

.
S

ie
k
ö

n
n

e
n

Ih
re

3
S

ti
m

m
e

n
a

u
c
h

d
a

d
u

rc
h

v
e

rg
e

b
e

n
,

d
a

s
s

S
ie

W
a

h
lv

o
rs

c
h

la
g

k
e

n
n

z
e

ic
h

n
e

n
(d

a
n

n
e

n
tf

ä
llt

a
u

f
d

ie
e

rs
te

n
d

re
i

e
in

e
n

B
e

w
e

rb
e

r
d

e
s

W
a

h
lv

o
rs

c
h

la
g

s
m

it
A

u
s
n

a
h

m
e

v
o

n
g

e
s
tr

ic
h

e
n

e
n

B
e

w
e

rb
e

rn
je

w
e

ils
e

in
e

S
ti
m

m
e

)
o

d
e

r
W

a
h

lv
o

rs
c
h

la
g

k
e

n
n

z
e

ic
h

n
e

n
u

n
d

g
le

ic
h

z
e

it
ig

h
ö

c
h

s
te

n
s

3
S

ti
m

m
e

n
e

in
z
e

ln
e

n
B

e
w

e
rb

e
rn

g
e

b
e

n
e

in
e

n
(d

a
n

n
e

n
tf

a
lle

n
g

g
f.

n
o

c
h

v
e

rb
le

ib
e

n
d

e
S

ti
m

m
e

n
a

u
fd

ie
e

rs
te

n
B

e
w

e
rb

e
r
d

e
s

g
e

k
e

n
n

z
e

ic
h

n
e

te
n

W
a

h
lv

o
rs

c
h

la
g

s
m

it
A

u
s
n

a
h

m
e

v
o

n
g

e
s
tr

ic
h

e
n

e
n

B
e

w
e

rb
e

rn
).

W
a
h

lv
o

rs
c
h

la
g

 1
W

a
h

lv
o

rs
c
h

la
g

 2
W

a
h

lv
o

rs
c
h

la
g

 3
W

a
h

lv
o

rs
c
h

la
g

 4
W

a
h

lv
o

rs
c
h

la
g

 5
W

a
h

lv
o

rs
c
h

la
g

 6

C
D

U
D

IE
 L

IN
K

E
S

P
D

 /
 B

fL
F

D
P

L
B

L
A

U
F

!
C

h
ri

s
tl

ic
h

 D
e
m

o
k
ra

ti
s
c
h

e
U

n
io

n
 D

e
u

ts
c
h

la
n

d
s

S
o

z
ia

ld
e
m

o
k
ra

ti
s
c
h

e
P

a
rt

e
i 
D

e
u

ts
c
h

la
n

d
s
 /

W
G

 B
ü

rg
e
r 

fü
r

B
a
d

 L
o

b
e
n

s
te

in

F
re

ie
 D

e
m

o
k
ra

ti
s
c
h

e
 P

a
rt

e
i

F
re

ie
W

ä
h

le
rg

e
m

e
in

s
c
h

a
ft

„
B

a
d

 L
o

b
e
n

s
te

in
e
r

B
ü

rg
e
rl

is
te

“
e
. 

V
.

F
re

ie
W

ä
h

le
rg

e
m

e
in

s
c
h

a
ft

R
ic

h
te

r,
R

e
n

é
M

ö
ll

e
r,

K
la

u
s

O
p

p
e
l,

P
e
te

r
W

ip
p

e
rt

,
K

la
u

s
W

a
c
h

te
r,

R
o

lf
V

o
ß

,
M

ik
e

G
rü

n
e
r,

C
h

ri
s
ti

a
n

S
te

in
b

o
c
k
,

R
o

m
a
n

W
e
ig

e
lt

,
K

a
th

ri
n

W
e
id

e
rm

a
n

n
,

F
ra

n
k

S
te

ll
e
r,

M
a
n

fr
e
d

N
ie

r,
T
h

o
m

a
s

R
ü

c
k
e
rt

,
R

o
b

e
rt

o

W
e
b

e
r,

D
o

re
e
n

M
a
y
,

J
e
n

s

P
re

iß
,

U
rs

u
la

S
c
h

rö
te

r,
C

a
rs

te
n

S
c
h

u
lz

e
,

J
o

a
c
h

im
L
ö

w
e
,

M
a
ri

o
n

L
e
u

b
e
,

H
o

lg
e
r

B
ra

n
d

le
r,

S
u

s
a
n

n
e

K
ö

c
h

e
r,

S
te

fa
n

N
it

s
c
h

e
,

I
n

e
s

S
e
ts

c
h

n
o

j,
R

o
m

a
n

L
in

k
e
,

W
o

lf
g

a
n

g
S

e
if

e
rt

h
,

W
il

fr
ie

d
M

e
y
e
r,

C
h

ri
s
ti

a
n

S
c
h

u
s
te

r,
T
h

o
m

a
s

K
li

n
g

h
a
m

m
e
r,

V
o

lk
e
r

B
a
u

e
r,

E
b

e
rh

a
rd

M
e
y
e
r,

M
a
d

le
e
n

F
ra

n
z
,

S
ie

g
fr

ie
d

F
ri

e
s
e
r,

H
a
rt

m
u

t
S

tö
ri

g
,

P
e
te

r

H
o

rn
,

J
ö

rg
P

e
rt

h
e
l,

H
e
lm

u
t

S
á
ri

,
A

n
d

re
a
s

B
u

rk
h

a
rd

t,
A

n
d

re
e

S
c
h

ö
p

e
,

E
v
e
li

n

F
re

u
n

d
e
l,

H
a
n

s
-J

ü
rg

e
n

E
rd

m
a
n

n
,

S
ie

g
li
n

d
e

B
la

u
,

G
ü

n
th

e
r

H
e
rs

z
a
k
,

C
h

ri
s
ti

n
e

S
c
h

ö
p

e
,

D
e
tl

e
f

W
o

lf
ra

m
,

H
e
lm

u
t

S
c
h

a
ll

e
r,

J
ü

rg
e
n

F
re

u
n

d
,

K
a
th

ri
n

S
ta

u
c
h

,
K

a
rl

-H
e
in

z

B
u

s
c
h

,
A

le
x
a
n

d
ra

W
e
in

e
rt

,
H

e
ik

o

v
o

n
 T

h
a
le

r,
E
m

m
a
n

u
e
l

K
a
c
h

o
ld

,
J
ü

rg
e
n

Z
ie

n
,

R
u

d
o

lf

H
a
n

d
s
c
h

u
g

,
W

u
lf

D
ic

k
,

J
ü

rg
e
n

H
e
tt

e
rl

e
,

M
ir

c
o

B
a
ll

h
a
u

s
e
,

E
ri

k
a

S
ti

lm
a
n

n
,

J
u

ri
j

S
p

ä
n

ig
,

M
a
ri

o
n

T
h

ie
le

,
H

e
n

ry




